
Ohne ausreichenden Schutz 
fällt ein strahlendes Lächeln 
schwer.

ZahnSchutzbrief
ab 9,99 € mtl.

Einzigartig      |      Einfach      |      Preiswert
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Schöne Zähne 
für mehr Lebensqualität
                                                                
Gesunde und schöne Zähne tragen maßgeblich 
zum Wohlbefinden und damit zur Lebensqualität 
bei. Umso wichtiger ist es, die Zähne professionell 
zu pflegen und zu erhalten. Doch eine dentale Be-
handlung kann für Sie richtig teuer werden, denn die 
gesetzlichen Krankenkassen leisten nur noch einen 
Zuschuss zu den anfallenden Kosten. Mit dem Zahn-
Schutzbrief der DFV Deutsche  Familienversiche-
rung AG erweitert sich Ihr Handlungsspielraum, wenn 
es um das Thema Zähne geht. Der ZahnSchutzbrief 
hilft Ihnen mit umfassenden finanziellen Leistungen 
und senkt damit unter dem Strich Ihren Eigenanteil 
bei der Zahnarztrechnung.

Der ZahnSchutzbrief – 
Für gesunde und gepflegte Zähne
                                                                                                                          
Der ZahnSchutzbrief der DFV kombiniert Zusatz-
versicherungs- Leistungen für den Erhalt und den 
Ersatz von Zähnen in einem preisgünstigen Schutz-
brief. Der ZahnSchutzbrief übernimmt Kosten für 
Füllungen nach Vorleistung der Krankenkasse und 
verdoppelt die Kassenleistungen beim Zahnersatz 
auf bis  zu 100 % der Gesamtrechnung. Mit dem 
ZahnSchutzbrief der DFV können Sie also Ihren 
massiven Kostenanteil für Vorsorgemaßnahmen, 
Füllungen, Kronen, Brücken und Prothesen deutlich 
senken.

Zwei attraktive 
Zahn-Zusatzversicherungen
                                                                                                                          
In einem Vertrag und zu einem Preis sind folgende 
Leistungen integriert:
                                                                                                                       
1. Zahnersatz - Zusatzversicherung: Verdoppelung 
des Festzuschusses der gesetzlichen Krankenkasse 
beim Zahnersatz.

2. Zahnerhalt - Zusatzversicherung: Erstattung der 
Zuzahlungen für Einlage- und Kunststofffüllungen 
sowie Prophylaxemaßnahmen, wie die Beseitigung 
von Zahnbelägen und Verfärbungen.

Die Garantien des 
ZahnSchutzbriefes:

ZufriedenheitsGarantie:  

Tägliche Kündigungsmöglichkeit, verlängertes 

Widerrufsrecht  

�TiefpreisGarantie:  

Stets günstigste Beiträge

FürsorgeGarantie: 

Beitragsbefreiung bei Arbeitslosigkeit und  

Arbeitsunfähigkeit

��SchnellregulierungsGarantie:  

Schadenregulierung innerhalb von 48 Stunden

Stiftung
Warentest
Finanztest

GUT
(2,5)
(Tarif ZEV + ZEH)
Im Test: 110 Zahn-
zusatztarife für
Versicherte aller
Krankenkassen
davon 16 sehr gut
Ausgabe 5/2010
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IHRE ZAHNERHALT-ZUSATZVERSICHERUNG UMFASST:
Einlage- und Kunststofffüllungen, 
Laborarbeiten und  funktions-
therapeutische Leistungen

100 % Erstattung des Eigenanteils

Zahnmedizinische Prophylaxemaß-
nahmen zur Verhütung von Zahner-
krankungen (z. B. Erstellung des 
Mundhygienestatus, Aufklärung, Fluo-
ridierung der Zahnschmelzhärtung)

50,- € je Versicherungsjahr, max. 100 % Erstattung 
des Eigenanteils

Summenbegrenzungen in den ersten 
vier Versicherungsjahren (je versicher-
ter Person und Versicherungsjahr)

Summenbegrenzungen*

Versicherungs-
jahr/en im 1. in den 

ersten 2
in den 

ersten 3
in den 

ersten 4

max. Leistung 250,- € 500,- € 750,- € 1.000,- €

IHRE ZAHNERsatz-ZUSATZVERSICHERUNG UMFASST:

Kronen, Brücken, Prothesen und 
implantatgetragener Zahnersatz 
sowie Reparatur

Verdopplung des Festzuschusses der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, max. 100 % Erstattung des Eigenanteils

Summenbegrenzungen in den ersten 
vier Versicherungsjahren (je versicher-
ter Person und Versicherungsjahr)

Summenbegrenzungen*

Versicherungs-
jahr/en im 1. in den 

ersten 2
in den 

ersten 3
in den 

ersten 4

max. Leistung 250,- € 500,- € 750,- € 1.000,- €

Ihr Versicherungsschutz beim ZahnSchutzbrief

*  Tritt der Versicherungsfall in Folge eines Unfalls ein, so entfallen hierfür die Begrenzungen der ersten vier Versicherungsjahre.
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Mehr Leistungen beim 
Zahnerhalt und Zahnersatz

Der ZahnSchutzbrief ist die optimale Verbindung, um 
die Kosten für Maßnahmen bei dentalen Behand-
lungen zu senken. Durch regelmäßige Zahnpflege 
und unterstützende Prophylaxemaßnahmen haben 
Sie so eine gute Basis für dauerhaft gesunde Zähne. 
Sollte dennoch einmal Zahnersatz erforderlich wer-
den, dann hilft Ihnen der ZahnSchutzbrief der DFV.

Beispielrechnung 
 
Rechnung gem. Heil- und Kostenplan 
für eine Seitenzahnbrücke			   920 €
Rechnung für eine Kunststofffüllung		  150 €
./. Festzuschuss Krankenkasse 
für die Brücke					     408 €
./. Festzuschuss Krankenkasse 
für die Füllung					        35 €

Eigenanteil ohne ZahnSchutzbrief 		  627 €

Erstattung ZahnSchutzbrief			   523 €
Verbleibender Eigenanteil			   104 €

Der ZahnSchutzbrief der DFV 
bietet Ihnen weitere Vorteile:

 	 Erstattung nach der Gebührenordnung 
	 für Zahnärzte (GOZ) bis zum Höchstsatz 

 	 Unabhängig von der Mitgliedschaft in einer 
	 bestimmten Krankenkasse

	 Keine Altersbegrenzung 

 	 Keine Wartezeiten* 

 	� Keine Gesundheitsfragen

Deshalb brauchen Sie einen 
ZahnSchutzbrief:

Als gesetzlich Versicherter sind die Zuzahlungen 
beim Zahnersatz immens. Auch bei Prophylaxemaß-
nahmen müssen Sie meist mit Zuzahlungen aus ei-
gener Tasche rechnen. Der ZahnSchutzbrief vereint 
die privaten Zusatzversicherungen für den Zahner-
halt und den Zahnersatz in einer praktischen und 
günstigen Police. 

Beispiel 

Claudia G. pflegt Ihre Zähne regelmäßig und muss-

te bisher nur Zahnfüllungen ersetzen. Bei Ihrem 

letzten Zahnarztbesuch wurde jedoch ein beschä-

digter Zahn entdeckt, der entfernt werden muss-

te. Eine Brücke soll die nun vorhandene Zahnlücke 

schließen. Weiterhin wurde eine Füllung im hinteren 

Zahnbereich ersetzt, die im Laufe der Jahre porös 

wurde. Aus kosmetischen Gründen hat sich Claudia 

G. für eine Kunststofffüllung entschieden.

*	Die erstattungsfähige Maßnahme darf nicht vor Versicherungsbeginn bekannt oder medizinisch angeraten sein oder bereits begonnen 		
	 haben.


